
Hundeanmeldung  
• gem. § 15 Abs. 3 des Gesetztes zur Vorsorge gegen die von Hunden 

ausgehenden Gefahren des Landes Sachsen-Anhalt (HundeG LSA) 

• gem. § 10 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der 
Gemeinde Barleben 

 

Gemeinde Barleben 
Ordnungsamt 

Ernst-Thälmann-Straße 22 
39179 Barleben  

Eingangsstempel 

 

Wird von der Behörde ausgefüllt! 

ausgegebene Hundesteuermarke 
 
Nr.:    

Angaben zur Hundehalterin/ zum Hundehalter 

Name, Vorname: 

      

Geburtsdatum: 

      

Geburtsort: 

      

Anschrift:  

      

Telefonnummer: 

      
 

Angaben zum Hund 

Rasse / Kreuzung (bei Mischlingen mind. 2 Rassen angeben): 

      

Geschlecht:  

 männlich        weiblich 

Geburtsdatum: 

      

Haltungsbeginn im Gemeindegebiet: 

      

Kennnummer des Transponders*: 

      

*Hinweis: spätestens 6 Monate nach der Geburt ist der Hund durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt mit einem Transponder 
(elektronisch lesbarer Mikrochip) kennzeichnen zu lassen.

 

Werden im gleichen Haushalt bereits Hunde gehalten?   nein      ja, Anzahl:       

Auf wen sind diese angemeldet:        

 

Herkunft des Hundes: 

 Vorbesitzer      Züchter    Name und Anschrift:                                          

 Tierheim:                                           von eigener Hündin geworfen  

 beim Zuzug von                                                         mitgebracht.  

 

Haftpflichtversicherung (nach §2 Abs. 3 HundeG LSA) 
Name des Versicherungsunternehmen:  

       wird nachgereicht 

Hinweis: spätestens 3 Monate nach der Geburt des Hundes ist eine Haftpflichtversicherung über mindestens eine Million Euro 
für Personen- und Sachschäden sowie 50.000 Euro für sonstige Vermögensschäden abzuschließen.

 
Nachweis ist beizufügen! 

 

Sonstige Hinweise / Bemerkungen (z.B. über Steuerbefreiung):  

      

 

Einzugsermächtigung  
Hiermit ermächtige ich die Gemeinde Barleben, die fällige Hundesteuer durch 
Lastschrift für den o.g. Hund vom nachfolgenden Konto einzuziehen: 

Kontoinhaber:        Kreditinstitut:       

IBAN:        BIC:       

       
Ort und Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Meldepflichten Der/die Hundehalter/in hat den Hund innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der Hundehaltung 
(Verkauf, Schenkung oder Tod des Tieres) bei der Gemeinde Barleben abzumelden. Der/die neue Hundehalter/in ist mit 
Name und Anschrift zu benennen.  

 

       
Ort und Datum Unterschrift des Hundehalters 

 


